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Gallischer Hahn: 
Französischer Fußballverband gewinnt Markenstreit um Logo

Fußballfans werden den Hahn als 
Wappentier der französischen 
Natio nalmannschaft kennen. Ob 
der sti li sier te Hahn nach rechts 
oder links schaut, bannt eine mar
kenrechtliche Ver wechs lungs ge
fahr nicht. Das EuG schloss sich da
her dem EUIPO an und ver wei ger te 
dem Logo einer Klei dungs mar ke 
die Ein tra gung.
Die französische Fußball-National-
mannschaft hat zwei charakteristi-
sche Merkmale: Das blaue Trikot – 
weswegen die Elf auch "Les Bleus" 
heißt – und den Gallischen Hahn 
auf dem Trikot. Eine Kleidungsmarke 

wollte ein ähnliches Logo als Marke 
eintragen lassen und scheiterte.
Ein hochgradig stilisierter Hahn, der 
gen Himmel kräht, war erst vor dem 
Europäischen Markenamt EUIPO und 
sodann vor dem Gericht der Europä-
ischen Union Kern einer Streitigkeit 
zwischen der Firma, die ihn als Logo 
für Bekleidung nutzen wollte, und 
dem französischen Fußballverband, 
auf dessen Wappen er schon zuvor 
geprangt hatte.
Das Europäische Gericht entschied 
daher nun, dass eine Verwechslungs-
gefahr der beiden Logos bestehe. Der 
Widerspruch des Verbands gegen 
die Eintragung des Logos hatte beim 
EUIPO Erfolg. Das EuG wies nun die 
Beschwerde des Unternehmens da-
gegen zurück (EuG, Urteil vom 15. Ja-
nuar 2025, Rechtssache T-104/24).

Stilisierter Hahn 
bleibt stilisierter Hahn

Hintergrund des Verfahrens war 
die Anmeldung einer Unionsmarke 
durch die ursprüngliche Anmelde-
rin María Didiam Suarez de Rea am 
11. Mai 2021. Die Anmeldung betraf 
ein Bildzeichen, das einen stilisier-

ten Hahn zeigte und war für Waren 
der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, 
Schuhwaren und Kopfbedeckungen) 
bestimmt. Die spätere Klägerin, die 
Kokito I Punt, SL, übernahm die Mar-
kenanmeldung.
Am 18. September 2021 legte die 
Fédération française de football (FFF) 
Widerspruch gegen die Eintragung 
ein. Grundlage war eine ältere Uni-
onsmarke des FFF, die ebenfalls einen 
stilisierten Hahn als dominierendes 
Element zeigte und für dieselbe Wa-
renklasse eingetragen war. Die Wi-
derspruchsabteilung des EUIPO gab 
dem Widerspruch am 1. März 2023 
statt, da eine Verwechslungsgefahr 
gegeben sei.
Die Klägerin legte gegen diese Ent-
scheidung Beschwerde ein, die je-
doch vom EUIPO am 13. Dezember 
2023 zurückgewiesen wurde. Sie 
erhob daraufhin Klage vor dem EuG 
und beantragte die Nichtigerklärung 
der EUIPO-Entscheidung.

EuG schließt sich französischem 
Fußballverband an

Das Gericht stellte fest, dass die ange-
meldete Marke und die ältere Marke 
visuell, begrifflich und in der Gesamt-
heit ähnlich seien. Die Bildelemente 
beider Marken, die stilisierte Hähne 
darstellten, würden zahlreiche Ge-
meinsamkeiten aufweisen, insbe-
sondere in der Art der Darstellung. 
Der Körper der Hähne werde durch 
geschwungene Linien gebildet, und 
bestimmte Details, wie fehlende Bei-
ne und eine minimalistische Gestal-
tung, verstärkten den Eindruck einer 
stilisierten Einheit. Obwohl die Rich-
tungen der Hähne und Farbdetails 
unterschiedlich seien, ...           >>> S. 2 
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>>> ... sei der Gesamteindruck ähnlich. Beide Zeichen 
würden zudem denselben Begriff eines hochstilisier-
ten und impressionistischen Hahns darstellen. Diese 
begriffliche Identität, so das EuG, wiege schwer, da sie 
einen prägenden Gesamteindruck erzeuge.
Das EuG bestätigte zudem die Feststellung des EUIPO, 
dass die betroffenen Waren der Klasse 25 identisch 
seien. Die Zielgruppe bestehe aus der breiten Öffent-
lichkeit mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit. Dieser 
Umstand trage dazu bei, dass selbst geringe Ähnlich-
keiten zwischen den Marken eine Verwechslungsge-
fahr erhöhen könnten. Das dominierende Element der 
älteren Marke des französischen Fußballverbands sei 
der stilisierte Hahn, der optisch und symbolisch im 
Vordergrund stehe. Obwohl die Marke des FFF weitere 
Elemente wie die Buchstaben "FFF" und einen sechs-
eckigen Hintergrund aufweise, seien diese sekundär 
und hätten keine ausreichende Differenzierung be-
wirkt.

Das EuG folgte daher im Ergebnis der Einschätzung 
des EUIPO, dass eine Verwechslungsgefahr für das 
relevante Publikum bestehe. Dies ergebe sich zusam-
mengefasst aus der bildlichen und begrifflichen Ähn-
lichkeit der Zeichen, der Identität der Waren sowie der 
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren 
Marke. Der Einwand der Klägerin, wonach das Urteil 
faktisch jede Darstellung eines Hahns als Markenbe-
standteil ausschließe, wurde zurückgewiesen. Das EuG 
stellte hierzu klar, dass die Verwechslungsgefahr nicht 
aus dem bloßen Vorhandensein eines Hahns, sondern 
aus der spezifischen Art der Darstellung resultiere.
Das EuG hat mit diesem Urteil die Bedeutung des Ge-
samteindrucks und der konzeptionellen Identität bei 
der Beurteilung von Verwechslungsgefahren im Mar-
kenrecht unterstrichen. Besonders in Fällen, in denen 
stilisierte Darstellungen ähnliche Konzepte vermitteln, 
können auch subtile Ähnlichkeiten ausreichend sein, 
um eine Eintragung zu verweigern. 
• www.wbs.legal
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Hersteller ist im Volksmund der Produzent der Ware. Darf 
sich ein Unternehmen in der Werbung als "Hersteller" be-
zeichnen, wenn es als Quasi-Hersteller ohne Eigenproduk-
tion nur rechtlich verantwortlich ist?

Der Sachverhalt
Im Geschäftsverkehr und in der Werbung bezeichnete 
sich die Beklagte als "Herstellerin" von Röntgenanlagen. 
Die Produkte waren mit dem Firmennamen der Beklagten 
beschriftet, die insofern als Quasi-Herstellerin auftrat und 
Produkte im eigenen Namen in Verkehr brachte. Gefertigt 

wurden die Produkte aber tatsächlich von einem anderen 
Unternehmen.
Aus Sicht der Klägerin, einer Mitbewerberin, stellte die 
werbende Selbstbezeichnung eine Irreführung dar. Im-
merhin trete die Beklagte nur produktsicherheitsrechtlich 
in die Herstellerpflichten ein, sei aber nicht die Produzen-
tin. Aufgrund des gängigen Sprachgebrauchs assoziiere 
der Verkehr den "Hersteller" aber direkt mit der Waren-
produktion. Die Werbung der Beklagten suggeriere daher 
eine Nähe zum Fertigungsprozess und entsprechende 
Einflussname- und Steuerungsmöglichkeiten, die tatsäch-
lich nicht gegeben seien.
Nach erfolgloser Abmahnung wurde Klage auf Unterlas-
sung zum LG Kaiserslautern erhoben.

Die Entscheidung
Das LG Kaiserslautern wies die Klage mit Urteil vom 
27.9.2024 (Az: HK O 15/23) ab. Ob und in welchem 
Umfang die Beklagte die Geräte selbst herstelle oder 

Darf sich ein QuasiHersteller 
werblich als Hersteller benennen?

durch Dritte anfertigen lasse, sei unerheblich. Ein Un
ternehmen könne sich in der Werbung auch dann als 
"Hersteller" bezeichnen, wenn es nach den maßgeb
lichen Produktsicherheitsbestimmungen nur im recht
lichen Sinne Hersteller sei.
Vorliegend sei dies der Fall, da die Beklagte als sogenann-
te "Quasi-Herstellerin" Röntgenanlagen unter eigenem 
Namen auf dem Markt bereitstelle und diese Produkte mit 
ihren Daten auch entsprechend kennzeichne.
Sowohl nach § 2 Nr. 15 lit. a) ProdSG als auch nach Art. 3 
Nr. 8 EU-Produktsicherheitsverordnung sei Hersteller jede 
natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstel-
le oder entwerfen oder herstellen lasse und dieses Pro-
dukt in ihrem eigenen Namen oder unter ihrer eigenen 
Handelsmarke vermarkte. Auf die tatsächliche Selbstfer-
tigung komme es dem Gesetz nach also nicht unbedingt 
an, auch das Inverkehrbringen im eigenen Namen, also 
die "Quasi-Herstellereigenschaft", genüge.
Dass ein Quasi-Hersteller sich in der Werbung als "Herstel-
ler" bezeichne, sei rechtlich nicht zu beanstanden. Immer-
hin trete der Quasi-Hersteller in alle rechtlichen Hersteller-
pflichten vollständig ein und sei maßgeblicher Adressat 
von produkthaftungs- und produktsicherheitsrechtlichen 
Anliegen.
Für das Verkehrsverständnis sei bei der Beurteilung der 
Herstellereigenschaft nicht die Frage der Eigenproduk-
tion, sondern diejenige der rechtlichen Produktverant-
wortlichkeit entscheidend. (...)
• www.itrechtkanzlei.de
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